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Die historische Einleitung der Erklärung attiwazzas

ist eine der wichtigsten Quellen für die Geschichte von

Mittani. Ihr verdanken wir die Information, daß der
Vorfahr dieses Königs, Sautatar, Assur erobert hatte,
nur hier erfahren wir von der grausamen Behandlung

der Führungsschicht von Mittani nach der Einnahme

von Waukkanni durch den mit den Assyrem verbün

deten uttarna III. Der Text erzählt in Formen, die an

die „Autobiographie“ Idrimis erinnern, von der Flucht
attiwazzas, die ihn schließlich nach einer Hikesie vor

uppiluliuma in Maraantija zur Königswürde von

hethitischen Gnaden gelangen läßt.

Trotz der Bedeutung des Textes ist die inzwischen
über 80 Jahre alte Bearbeitung von E.F. Weidner

die einzige geblieben1;sie ist der Ausgangspunkt für

zahlreiche Darstellungen der historischen Ereignisse.

Es versteht sich von selbst, daß hier und da in Einzel

heiten ein besseres Textverständnis gewonnen wurde,
wie die Wörterbücher und in jüngster Zeit zwei neue

englische (Teil-)Clbersetzungen zeigen. 1996 leg

te Gary Beckman seine Übersetzung des Textes im

Zusammenhang einer Übersetzung zahlreicher diplo

matischer Quellen ausI7lattua und Ugarit vor; 1999

erschien sie in zweiter Auflage.22004 publizierte Am

non Altman eine Untersuchung der „historischen Ein

leitungen“ hethitischer Vasallenverträge, die auch eine

Interpretation der beeideten Erklärung attiwazzas

CTH 52 mit Übersetzung der historisch-rückblicken

den Passagen enthält.3

Der Verfasser dieser Zeilen hat den Text für das Pro

jekt „Staatsverträge der Hethiter“ im „Hethitologie

Portal Mainz“ bearbeitet. Dabei ergaben sich einige

neue, auch inhaltlich releante Interpretationen. die

hier als kleiner Beitrag zu der Festschrift seines ein
stigen Berliner Studienkollegen und heute flihrenden

türkischen Hethitologen Ah M. Din9ol und seiner

Gattin Belkis Dinol bekannt gegeben werden sollen.

KBoI3 § 1 Vs. 1-2
(Vs. adi m,lttarfla mär 15Artatama [ ... 1 (2) [atnä jtu

a inät Mittani ulteni tmArtatama LUGAL aba

su ana lä banrti TtepuJ

Weidner (5. 37) übersetzte: „Ehe [juttarna, der Sohn

Artatamas, [des Königs des Landes ijIurri4], [ 1 ... des

Landes Mitanni geändert hat, hat (schon) Artatama,

der König, sein Vater, in unschöner Weise gehandelt“.

Dem folgen Beckman (S. 44): „... King Artatama, his

father, did wrong“ und Altman (5. 302): „... (already)

Artatama, the king, his father, did wrong“.

Weidners Übersetzung der Subjunktion adi als

„ehe“ (danach Beckman und Altman „before“) wird

allerdings von Grammatik und Wörterbüchern nicht

gestützt; ihnen zufolge müßte dafür adi la stehen. adi

mit Prät. hat die Bedeutungen „bis“, „solange als“,

während“ (GAG § 173a-h, s. zuletzt CDA, S. 5: „un

til, not before, as soon as“).

Auch inhaltlich ist die herkömmliche Übersetzung

problematisch. Die historische Einleitung von CTH

51 beginnt mit dem Hinweis auf einen Vertrag, den

uppiluliuma einst mit Artatama geschlossen habe.

attiwazzas Erklärung CTH 52 macht deutlich, daß
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Artatamaauch zu diesem späteren Zeitpunkt noch als

Bündnispartner des Hethiterkönigs respektiert wird;

atti w azza erklärt uppiluliuma gegenüber:

2$ fuinina h/i (EN—ia) tuha/Iat—anni u i/dnu ina

r.T-va i::i::ü ii farm rahfi far ui/lt r Rt Uatti
qarradu tiaraun U 1.4rtatauna farra i,ia

‘15kius? farrautti-Ku 1ü k. unakkar-fu ii anüku

aiia terdennuttr-Ki, (30) luz:i:-nia nuit LR Mittani

laune jr

„Wenn du. mein Herr. mich wieder zum Leben er

eckst und die Götter mir zur Seite stehen, soll der

Großkönig, der König des Landes Hatti, der Held.

der Liebling des Wettergottes. den König Artatarna

keinesfalls om Thron seines Königtums entfern

en, und ich will ihm in der Würde des Thronfolgers

(unter)stehen und das Land Mittani regieren.“

Artatama. der Bündnispartner uppilul iumas. wird

also sonst positiv gewertet. und allein uttarna wird

als der Schuldige dargestellt, dessen Handeln den

hethitischen Mittani-Feldzug rechtfertigt. Dement

sprechend fährt der zitierte Text fort:

(30)‘11Suttarna inatati cuila lä haniti Ttepitf n anäku

e/i<—funu> leunuita \ inimma 111 eppuf

„uttarna hat die Länder schlecht behandelt, aber

ich werde gegen <sie>5 nichts Böses tun.“

Die Textstelle ist daher folgendermaßen zu überset

zen:

“Während uttarna. der Sohn des Artatama.

die Angelegenhei]ten des Landes Mittani verän

derte, behandelte er den König Artatama. seinen

Vater, schlecht.“

Unsere Übersetzung, die eine Emendation von a

lIli-ja zu (,-ha-ja oder die in diesem Text auch sonst

beLeugte Ver\endung des Nominati‘s für den Ak

kusativ in Kauf nimmt, kann sich auf die Variante in

der Fassung des attiwazza-Vertrages in mittanischer

Schrift KBo 1.2 berufen. .o Vs. 30‘ on Suttarna

gesagt wird: u ‚ndru-fi, >fa< IJ sapurti /pus-su „und

sein Sohn behandelte ihn mit Schlechtigkeit“: das Ob

jekt dieses letzteren Satzes ist — mit Beckman (S. 118

Anm. 7). gegen Altman (S. 289) — zweifellos ebenso

wie in dem entsprechenden Satz in KBo 1.1 Vs. 49

Artatama: von diesem ist auch im vorausgehenden

Satz die Rede, ährend das „Land Mittani“, in dem

Weidner (5. 16) das Objekt sieht, erst im folgenden

Satz genannt wird. Zu den Verbrechen und Verfehlun

gen. die uttarna vorgeworfen werden und die ihn als

ungeeignet für den Thron von Mittani erscheinen las

sen sollen, gehört also auch die schlechte Behandlung

seines eigenen Vaters Artatama. des Bündnispartners

von uppiluliuma. welch letzterer also — so könnte

man spekulieren — sich gerade auch in Erfüllung seiner

Vertragspflichten gegen uttarna wenden darf.

KBo 1 3 § 2 Vs. 8-9
18 daldt ku.s‘pj ‚1 hurdvi fa mSaj(ffatar farru (ihlt ab

ahr-ya iftu tn/lt RrA[ffurl (9) ana rnultarrihnttj ana

dannati-fii ilqi2 jna LRU ‘Vafsukkannj ana ekallT-fu i:

:aqap—funu

Beckman (S. 45) übersetzt: „The door of silver and

gold which King Saushtatar, my (great-)great-grand

father. took by force from the land of Assyria as a to

ken of his glory and set up in his palace in the city of

Washshukkanni (to his shame Shuttarna has now

returned it to the land of Assyria).“

Diese Aufassung der Syntax übernimmt auch Altman

(5. 302). Hier hatte allerdings schon Weidner (S.

39 das Richtige getroffen. Im Relativsatz steht die

zu erwartende Form ilqö Prät. Subjunktiv, aber da

es sich bei der folgenden Form i2zaqap- um ein Per

fekt Indikativ handelt, liegt nicht die Fortführung des

Relativsatzes. sondern der Hauptsatz vor. Es ist also

zu übersetzen:

„Die Tür(flügel) aus Silber und Gold, die der König

Sauatar6.mein Vorfahr7.aus dem Lande Aur als

Zeichen seines Ruhmes (und) seiner Macht8 (weg)ge

nommen hatte, hatte er in Wasukkanni ftir seinen

Palast aufgerichtet.“

KBo 13 § 2 Vs. 12-13

In § 2 wird erzählt, daß die Würdenträger von

Mittani, die uttarna in die Hände gefallen waren,

auf grausame Weise hingerichtet, nämlich in Taide

gepfählt wurden:

(12) j ‘rabiti (lila mal LRLAfur u ana mät R( Affe
(13) ufba1-funu-ma9i-ut-te-BL-fu-nu utarrü-ma ana
L RIl Taide auia issT izzaqapü—funüli

„Und die Großen brachte er ins Land Aur und ins

Land A1e und ... sie. Man flihrte sie (gefangen) weg.

und bei Taide pfählte man sie.“

Das in der Übersetzung zunächst ausgelassene Wort

ti-ut-te-BIL-fu-nij verstand Weidner (5. 38) als eine

Ableitung von wahdlu und übersetzte die Wortfolge

ii-fe-bal-fu-nj,-ma ii-ut-te-hi‘l-.fu-nu mit: „er ließ sie

bringen und hat sie (so) ausgeliefert.“ Dem folgen

Beckman (S. 44): „he bad the noblemen brought and

extradited“ und Altman (S. 303): „he brought and

extradited them“.

fübulu „bringen lassen, schicken“ bedeutet jedoch

ohne ein weiteres Verb bereits „ausliefern“ (so im

Ramses-attui1i-Vertrag). Auch bleibt unklar, als

welche Form von wabdlu die bisherige Forschung
*jffutteb[/ bestimmte. Tatsächlich aber liegt hier

utteppil. das mB Perf. D von napälu. nuppulu

„blenden“, vor.

Die Großen von Mittani wurden also vor ihrer qualvol

len Hinrichtung noch geblendet; die Wut, die hier zum

Ausdruck kommt, ist die von Legitimisten. die sich zu

Unrecht aus ihrer Position verdrängt sehen. Sie geht si

cherlich zurück auf Uthis Mord an Artaumara und die

von der Partei Artatamas zweifellos als unrechtmäßig

betrachtete, aber von den nicht-emigrierten Großen

tolerierte oder unterstützte Herrschaft Turattas.

KBo 1 3 § 5 Vs. 43-45

Der § 5 handelt von der militärischen Konfrontation
vor den Toren der Stadt Irride. die damit endet, daß

die Bewohner von Irride sich zum Friedensschluß

bereitfinden. Damit hatte der Feldzug Piyafilis und

Sattiwaz7as einen entscheidenden Fortschritt genom

men, denn die Bewohner von Harran sahen sich nun

veranlaßt, dem Beispiel von Irride zu folgen. und So

mit stand der Weg nach Waukkanni für das hethi

tische Heer offen.

Leider sind die Zeilen 43ff. fragmentarisch und nicht

sicher zu ergänzen. In Z. 44 las Weidner (S. 46f.)
nu-hal-lj-ik-ku-ma und übersetzte diese grammatik

widrige Form mit „vernichteten wir“. Dem folgen

Beckman (S. 46): „We ... destroyed“ und Altman (S.

305) „we destroycd“.

Diese Lesung entspricht jedoch nicht dem Befund der

Autographie Weidners. die statt *kunia vielmehr für

-uuua-ku spricht. Für die Irrealispartikel -maku, die in

unserem Text bereits in Vs. 17 begegnet (iduk&-anni

inaIu „er hätte mich getötet“) s. (ohne den vorliegen

den Beleg) E. von Schuler, ZA 53 (1959) 185-192. In

Z. 44 ist die fragmentarische Verbalform, die Weidner

als j- [r]a-im-.. transliteriert, wohl j- [s Ie-em[ -mi-hu j?

zu lesen und mit „sie schlossen sich zusammen“‘ zu

übersetzen. Das Objekt, von dem in Z. 43f. die Rede

ist, bleibt allerdings unklar:

(43) mntnum,ne ku/inan[a-... 1 [... mal qätT-ni nisbat

ii ku/mana[ . . .ju nuhalliq-inaku enuma nicirr URulrride

i.sein[niihül x—funu °‘ [... [iphlurii—nia ana .s‘uIlu,n111E7

(... ) ] ina Rt Irride u hal2i Irride gabbi—fiiuii, (Ulla

pjdni-ni ittal[kt7j

„Alle ku/mana[... 1 bekamen wir in unsere Hand. und

wir hätten die kn!niana[ ... j ernichtet. Als (aber) die

Bewohner von Irride sich zusammensch[lossenj‘.

(und)7 ihr I...1 da [versajmmelten sie sich zum Frie

densschluß in lrride.10 und die ttanze Provinz Irride

trat vor uns.“

Der Text erwendet die Personalsuffixe masc. gen.. auch wo das Beiugswoa ein 1cm, ist. Anders Weidner )S. 43): “darüber hinaus“, Beekman (S.

45) l;sßt das \\ Ort unühersetit. \ltman (5. 704): “aboxe (these)“.

6 Der ‘. ame des Königs In tItel Hi Quellen aus sCi ncr Renierungsiei 1 (ii Ige ndermat(en a-u -ta-a! [0‘ (Siegel legende). So u at-ta-rur (t rk ii ide \ 1

17. S‘u ‚ii — so-Fa—ui rar ‘rkunde n .lT 14 und Bi 5 1 23:2 1

le \i —1. rrLö ater‘: der 1 ren us ater 5: w ai/a., ist aber Ariatama 1 Es mol) sieh n clii um ein Versehen bande In. v. in bisher aligeitoluinen ss urde.

cteiiit in akk. abo ab ab) könnte hLirr. a,n,nadi suhtnielhigiert sein, welches sowohl „GroLls ater‘ als auch .AbrIahr“ (auch „Ältester“) bedeutet.

X So liii Altman S. 3(121 wegen I‘aral IcI ismus smaii dannuru Festung“. s. inhrrit = ‚lsio,iuru. (.1) \I 2 sub null-Fr

‘l Prhis. (ueh/si!-7t.

10 Die syntaktische Analyse ft$gi Altman (5. 30).


